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Das Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches öffentliches Recht 

und Völkerrecht 1924 bis 1945 
Rüdiger Hachtmann 

 

Institutsmitarbeiter mit Angehörigen der Luftwaffe im KWI1 

Das „Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht“ (im Folgenden: 

Völkerrechts-Institut) ist ein Produkt der Krisen der frühen Weimarer Republik. Gegründet 

wurde es am 19. Dezember 1924 – als ‚eingetragener Verein’, der mit der 

Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG) in den ersten gut zehn Jahren lediglich assoziiert 

war.2 Zurück ging die Entstehung des Instituts auf eine Initiative des am 11. Mai 1920 zum 

Generalsekretär der KWG berufenen Staats- und Verwaltungsrechtler Friedrich Glum. Aufgabe 

des Völkerrechts-Instituts war es, als eine Art brain trust zur außenpolitischen 

 

1 Foto: undatiert, AMPG, VI. Abt., Rep. 1, Nr. KWI auslöffRechtuVölkerrecht III/47. 
2 Zur Gründungsgeschichte des Instituts: Ingo Hueck, Die deutsche Völkerrechtswissenschaft im 

Nationalsozialismus. Das Berliner Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 

das Hamburger Institut für Auswärtige Politik und das Kieler Institut für Internationales Recht, in: Doris Kaufmann 

(Hrsg.), Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus, Bd. 2, Göttingen: Wallstein 2000, 

490-527 (499 ff.); Rüdiger Hachtmann, Wissenschaftsmanagement im „Dritten Reich“. Geschichte der 

Generalverwaltung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Bd. 1, Göttingen: Wallstein 2007, 110 ff. 
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‚Krisenbewältigung’ beizutragen. Zwar war die verheerende Inflation Ende 1924 gestoppt und 

die Währung stabilisiert worden, außenpolitisch bewegte sich das Deutsche Reich jedoch 

weiterhin in höchst unsicheren Fahrwassern. Es war noch nicht in den Völkerbund 

aufgenommen worden und blieb international weiterhin relativ isoliert. Die Besetzung größerer 

Teile des Rheinlandes durch französische Truppen hatte nationalistischen Ressentiments im 

Deutschen Reich kräftige Nahrung gegeben. Nach dem Abbruch des „Ruhrkampfes“ am 

26. September 1923 begannen sich die internationalen Konstellationen immerhin allmählich zu 

entspannen. Das Genfer Protokoll zur „friedlichen Regelung internationaler Streitigkeiten“ 

wurde am 2. Oktober 1924 unterzeichnet; die Räumung des besetzten Rheinlandes begann im 

Hochsommer 1925; die Verträge von Locarno Mitte Oktober 1925 bahnten dem Deutschen 

Reich den Weg in den Völkerbund; formal vollzogen wurde die Aufnahme am 

10. September 1926. 

Vor diesem Hintergrund war es die zentrale Aufgabe des Völkerrechts-Instituts „die 

wissenschaftliche Vorarbeit und Unterstützung für den von der Regierung zu führenden Kampf 

gegen den Versailler Vertrag, Dawesplan und Youngplan um die völkerrechtliche 

Gleichberechtigung Deutschlands und der deutschen Minderheiten“ zu leisten.3 Geleitet wurde 

die „regierungsnahe Beratungsstelle für Völkerrecht“ (Ingo Hueck) von Viktor Bruns. Bruns, 

der wenige Tage nach der Gründung ‚seines’ Instituts das 40. Lebensjahr vollendete und seit 

1912 Extraordinarius, seit 1920 dann ordentlicher Professor für Staats- und Völkerrecht an der 

Universität Berlin war, stand bis zu seinem Tod am 28. September 1943 an dessen Spitze. 

Dass das Völkerrechts-Institut ‚deutschen Interessen’ gegenüber den angrenzenden 

europäischen Staaten rechtlich den Weg bahnen sollte, unterstrichen Bruns und seine 

Mitstreiter, indem sie eine Zweigstelle im französisch besetzten Trier gründeten. Die 

Mitarbeiter dort widmeten sich seit dem 24. Juli 1925 unter der Leitung des Prälaten 

Ludwig Kaas der „Auslegung des Versailler Vertrages“, dem „Recht in den besetzten Gebieten 

[des Rheinlandes], des Saargebietes, Elsaß-Lothringens“ und Südtirols sowie dem 

„ausländischen Staatskirchenrecht“.4 Kaas hatte im Herbst 1928 den Vorsitz des Zentrums 

übernommen und war für die Rechtswende dieser katholischen Volkspartei ab Ende der 1920er 

Jahre verantwortlich. Am 30. Juni 1933 wurde die Zweigstelle aufgelöst, nachdem Kaas zwei 

Monate vorher nach Rom emigriert war. 

Die Rechtskonstruktion des Instituts und seine ‚Anlehnung’ an die renommierte KWG brachte 

beträchtliche politische Vorteile mit sich: Zwar war Bruns’ Institut de facto eine Gutachter- und 

Beratungseinrichtung, vor allem des Auswärtigen Amtes, und Bruns zudem der wichtigste 

 

3 Friedrich Glum, Denkschrift über die Notlage der Forschungsinstitute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur 

Förderung der Wissenschaften, 2. Sepember 1932, BArch,, R 2/12019, Bl. 14, 4. 
4 Zitate von Viktor Bruns nach: Nelly Keil, Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in Gefahr, in: Germania - Zeitung für das 

Deutsche Volk, 25. Dezember 1932. 
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Repräsentant des Deutschen Reichs vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, der 

Form nach war und blieb es jedoch eine unabhängige Einrichtung. Seine Expertisen konnten 

‚neutralen‘ Charakter beanspruchen und liefen nicht Gefahr, parteipolitischen 

Auseinandersetzungen zum Opfer zu fallen; der Direktor und seine Mitarbeiter waren nicht von 

den kurzlebigen Regierungskoalitionen abhängig. Auch international ließen sich die Gutachten 

eines nominell unabhängigen Instituts wirkungsvoller einsetzen. 

Das Institut im Dritten Reich. Wissenschaftliche Begleitung des neuen deutschen 

Imperialismus 

Das Jahr 1933 markiert für das Völkerrechts-

Institut in mehrerlei Hinsicht einen Einschnitt. 

Demokraten wie Carlo Schmid hatten das Institut 

schon vorher verlassen, andere folgten nach 1933. 

Der nach den NS-Rassegesetzen als Jude geltende 

und seit 1927 als Wissenschaftlicher Berater des 

Instituts tätige Erich Kaufmann musste 1934 diese 

Stellung aufgeben; er floh in die Niederlande und 

überlebte dort, teils in der Illegalität, den Krieg. 

Auch Marguerite Wolff überlebte die NS-Zeit. Sie 

war bei der Gründung des Instituts von Bruns als 

wissenschaftliche Assistentin eingestellt worden 

und wurde aufgrund ihrer jüdischen Herkunft im 

April 1933 entlassen. Ähnlich ihr gleichfalls 

jüdischer Ehemann Martin Wolff, der Ende 1925 

zum Wissenschaftlichen Mitglied des Zwillings-Instituts für Privatrecht berufen worden war. 

Mitte der 1930er Jahre emigrierte das Ehepaar nach England. Zu den aus rassistischen Gründen 

NS-Verfolgten gehört im Weiteren auch Gerhard Leibholz, ein Mitarbeiter aus der Anfangszeit 

des Völkerrechts-Instituts, der als Jude diskriminiert noch wenige Wochen vor dem 

Novemberpogrom 1938 ebenfalls nach England fliehen konnte. 

Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler und der Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund 

hatten eine Art politisch-juristischen Paradigmenwechsel zur Folge: Bis 1933 hatte das 

Völkerrechts-Institut vor allem die Kriegsfolgen mit Gutachten etc. rechtlich abzufedern und 

rückgängig zu machen versucht. 1933 begaben sich auch das Institut und seine führenden 

Exponenten auf den aggressiv-imperialen Kurs, den das NS-Regime schon bald einschlug; sie 

taten dies, ohne dazu gezwungen werden zu müssen – und wuchsen damit in eine zentrale Rolle 

Aufzug vor dem Alten Museum. “Sieghafter Einzug 

der Spanischen Legion Condor“. Blick von den 

oberen Etagen des Berliner Schlosses, jedoch nicht 

von den Institutsräumen: 06.06.1939 (AMPG, VI. 

Abt., Rep. 1, Nr. KWIauslöffRechtuVölkerrecht 

II/6. Fotograf/in unbekannt, vermutlich aber aus 

dem Institut) 
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für das NS-Regime hinein: Als juristisches Beratungsorgan blieb das Institut „im Auswärtigen 

Amt tonangebend“.5 

Wo die zentralen Akteure politisch standen, zeigten sie mit ihrem Engagement für Aufrüstung 

und imperiale Ziele: Viktor Bruns etwa engagierte sich in starkem Maße für die auf diesem 

Feld besonders eifrige, am 28. Juni 1933 gegründete „Deutsche Gesellschaft für Wehrpolitik 

und Wehrwissenschaften“ (DGWW); ebenso Ernst Schmitz, seit 12. Mai 1931 Leiter der 

völkerrechtlichen Abteilung und vom 11. Januar 1936 bis zu seinem Tod Anfang 1942 als enger 

Vertrauter Bruns’ der stellvertretende Direktor des Völkerrechts-Instituts. Bruns und Schmitz, 

ein Spezialist für Kriegsrecht, hielten im Auftrag der Gesellschaft militärpolitische Vorträge 

und gaben der „wehrwissenschaftlichen“ Gesellschaft damit einen seriösen und über 

Partikularinteressen stehenden Anstrich. Beide galten als zentrale Stützen der DGWW.6 Und 

ebenso der, wie Friedrich Glum es formulierte, „faszinierende Staatsrechtslehrer“ Carl Schmitt, 

den Bruns Anfang Dezember 1933 als „wissenschaftlichen Berater“ an das Institut band. 

Schmitt, Vordenker der 1930 etablierten Präsidialdiktatur und 1932 Vertreter der Papen-

Regierung im „Preußenschlag“-Prozess vor dem Staatsgerichtshof, hielt auf der zweiten 

Hauptversammlung der DGWW 1934 den zentralen Vortrag.7  

Das Völkerrechts-Institut war nicht nur mit Vereinigungen, die Aufrüstung und Bellizismus, 

durchaus auch im Wortsinne, ‚predigten’, eng vernetzt. Auch personell erhielt das Institut ein 

markant militärisches Gesicht, vor allem sein Aufsichtsgremium: Anfang 1937, nachdem 

wenige Monate zuvor die Phase der forcierten Aufrüstung offiziell verkündet worden war, 

wurden in das gemeinsame Kuratorium der beiden Rechts-Institute hochrangige Militärs 

gewählt, nämlich Reichskriegsminister und Generalfeldmarschall Werner von Blomberg (mit 

dem Recht, sich vertreten zu lassen), der langjährige Vorsitzende der DGWW 

General Friedrich von Cochenhausen, der (Anfang 1939 reaktivierte) Admiral a.D. Walter 

Gladisch sowie der General der Flieger (und spätere Generalfeldmarschall) Erhard Milch.8  

 

5 Hueck (Fn. 2), 503. 
6 Vgl. Peter Kolmsee, Die Rolle und Funktion der Deutschen Gesellschaft für Wehrpolitik und 

Wehrwissenschaften bei der Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges durch das faschistische Deutschland, unv. 

Diss., Universität Leipzig 1966, „Biographischer Anhang der wichtigsten Mitglieder der DGWW”, 3, 14. Die 

Mitgliederliste liest sich wie ein who is who der rechtskonservativen und frühfaschistischen Bündnispartner der 

NS-Bewegung; Zu den, lange Zeit engen, Beziehungen zwischen der DGWW und der Generalverwaltung der 

KWG: Vgl. Hachtmann (Fn. 2), Bd. 1, 480-485. 
7 Vgl. die entsprechende Einladung an Glum und die Generalverwaltung, MPG-Archiv, Abt. I, Rep.1A, Nr. 900/1, 

Bl. 18. 
8 Aktenvermerk Glums vom 14. Jan. 1937 über eine Besprechung vom 9. Jan. mit Bruns, MPG-Archiv, Abt. I, 

Rep. 1A, Nr. 2351/4, Bl. 180. 
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Pluralismus dank Pragmatismus? Konservative und völkische Standpunkte am KWI 

Bemerkenswert ist, dass trotz des angedeuteten 

Paradigmenwechsels der innere Pluralismus des Instituts 

auch nach 1933 erhalten blieb – wenn auch innerhalb des 

vom NS-Regime gesetzten politischen Rahmens, also 

deutlich nach rechts verschoben: Manche verfolgten 

weiterhin das Konzept einer – grundsätzlich 

gleichberechtigten – „Völkerrechtsgemeinschaft“, andere 

die Idee einer rassistisch-hierarchischen 

„Völkergemeinschaft“. Zu letzteren gehörte etwa 

Herbert Kier, der bereits 1931 der NSDAP beitrat (1934 der 

SS) und seit 1936 als Experte für „Volksgruppenrecht“ dem 

Völkerrechts-Institut angehörte. Diese weiterhin deutliche 

Spannbreite unterschiedlicher Vorstellungen über Form und 

Funktion des Völkerrechts hatte zwei Gründe: 

Zum einen sollte die traditionelle, stark ‚wilhelminisch 

grundierte‘ und bildungsbürgerlich geprägte Juristenelite 

nicht vor den Kopf gestoßen werden. Zahllose Justiz- und 

Verwaltungsjuristen und ebenso Exponenten der 

Rechtswissenschaften standen – wie die hohen 

NSDAP-Mitgliedszahlen unter ihnen ausweisen – der NS-

Bewegung zwar politisch-weltanschaulich oft sehr nah; sie 

blieben jedoch zu einem erheblichen Teil weiterhin zu stark klassisch-juristischen Denkmustern 

verhaftet, als dass man ihnen binnen kurzer Zeit die obskure ‚rassengesetzliche Rechtslehre‘ 

von rassistischen Eiferern wie Kier hätte oktroyieren können. ‚Verprellen‘ wollte man die im 

Wilhelminischen sozialisierten Rechtswissenschaftler jedoch auch nicht, und zwar nicht nur, 

weil deren politisch-weltanschauliche Ansichten sich stark mit der Hitler-Bewegung und dem 

(ebenfalls selbst ideologisch keineswegs homogenen) NS-Regime überschnitten. Die 

Exponenten der Diktatur brauchten auch und gerade die Wissenschaftseliten, um ‚funktionale‘ 

Lösungen sowohl zur (in unserem Fall: Rechtsbasierung der) innenpolitischen Konsolidierung 

als auch für die Umsetzung der von Anbeginn avisierten imperialen Expansion zu finden. 

Es war des Weiteren ein eigentümlicher ‚Pragmatismus’ der Protagonisten des NS-Regimes, 

der hinter der deutlichen Spannbreite unterschiedlicher Vorstellungen über Form und Funktion 

des Völkerrechts nach 1933 stand. Sie konnten sich so die jeweils funktionalsten, unter den 

ihnen präsentierten gutachterlichen ‚Lösungen’ für mit dem Völkerrecht verquickte 

außenpolitische ‚Probleme’ aussuchen. Dies ist der zweite Grund für den – relativen – 

Pluralismus innerhalb (auch) der Rechtswissenschaften und erklärt, warum sich führende 

Mitarbeiter des Instituts auf dem Dach 

des Berliner Schlosses: vl. n. r: 

Joachim-Dieter Bloch, Ursula 

Grunow, Alexander N. Makarov, 

Hermann Mosler (undatiert; AMPG, 

VI. Abt., Rep. 1, Nr. 

KWIauslöffRechtuVölkerrecht III/51)  

/Users/twnt221/Downloads/creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0


 
 

 

 

This content is licensed by the Max Planck Society under the Creative Commons 

Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit 

creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. 

Akteure des Regimes politisch-administrativ nicht in die Forschungskontroversen des 

jeweiligen Wissenschaftsfeldes einmischten. 

Die, bei den exponierten Persönlichkeiten des Instituts deutlich erkennbare, 

Selbstmobilisierung zur rechtlichen Fundierung und Durchsetzung der imperialen Ziele der NS-

Diktatur schloss im Übrigen Reibungen und Rivalitäten mit ähnlich gelagerten Institutionen 

keineswegs aus: Seit dem 9. April 1935 firmierte das Völkerrechts- Institut förmlich als 

„Kaiser-Wilhelm-Institut“, ebenso die „Schwesteranstalt“ für ausländisches Privatrecht. Damit 

kam die KWG einem Übernahmeversuch der am 26. Juni 1933 gegründeten „Akademie für 

Deutsches Recht“ zuvor. Am 30. Mai 1938 wurde dann auch der bisherige gemeinsame 

Trägerverein aufgelöst und beide Rechtsinstitute vollständig in die KWG integriert. 

Der veränderte Status des Instituts ist kein Indiz für politisch-ideologisch oppositionelle oder 

gar widerständige Haltungen seiner Akteure, sondern eines von zahllosen Beispielen für 

systemtypische Konkurrenzen um Macht und Einfluss. Auch der herausragende Stellenwert der 

KWG samt ihren Instituten für das NS-Regime lässt sich daran ablesen, dass die Autonomie 

der Wissenschaftsgesellschaft bis 1945 unangetastet blieb. Das galt ebenso für das 

Völkerrechts-Institut. Das Engagement sowohl für das Völkerrechts-Institut als auch für die 

„Akademie für Deutsches Recht“ ließ sich im Übrigen individuell problemlos miteinander 

vereinbaren. Namentlich Bruns prägte ebenso die „Akademie für Deutsches Recht“ als 

Vorsitzender des Ausschusses für Völkerrecht; außerdem war er Mitglied im Ausschuss für 

Nationalitätenrecht. So können denn auch entsprechende politische Positionierungen nicht 

überraschen: Viktor Bruns etwa polemisierte in seinem Vortrag auf der 27. Ordentlichen 

Hauptversammlung der KWG im Mai 1938 in nicht misszuverstehender Deutlichkeit zunächst 

gegen den Versailler Vertrag und sonstige „skrupellose Rechtsverletzungen“ der Siegermächte. 

Am Schluss seines Vortrags unter dem Titel „Die Schuld am ‚Frieden‘ und das deutsche Recht 

am Sudetenland“ rechtfertigte er die vier Monate später vollzogene Okkupation der zur CSR 

gehörenden Region, indem er „das trübe Bild einer noch nicht lange hinter uns liegenden 

Vergangenheit“ mit dem vorgeblich hellen Bild der Gegenwart und Zukunft kontrastierte: 

„Das Bild der Gegenwart ist ein anderes; das deutsche Volk hat einen Führer; 

die Deutschen in Böhmen sind geeint und organisiert, sie stellen eine 

Volksbewegung von wirklicher Kraft dar. Damit ist auch diese Voraussetzung 

[eine fehlende politische Geschlossenheit] für die Eingliederung der 

Sudetendeutschen in den tschechischen Staat dahingefallen“9  

Bruns sprach keineswegs nur für sich. Dies zeigt der Blick in das Jahrbuch der KWG von 1939. 

Im dort veröffentlichten Rechenschaftsbericht der Generalverwaltung heißt es, Bruns’ Vortrag 

 

9 Ernst Telschow (Hrsg.), Jahrbuch 1939 der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, 

Leipzig: Drugulin 1939, 57-85 (Zitat: 85). 
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sei von „geradezu historischer Bedeutung […], wurde hier [doch] bereits in unwiderleglicher 

Weise der deutsche Rechtsanspruch auf eine Neuregelung im böhmisch-mährischen Raum 

erhoben und die völkerrechtliche Grundlage für die späteren Maßnahmen [!] des Führers 

klargestellt.“10 

Seit den Vorkriegsjahren gestaltete sich die Kooperation des Völkerrechts-Instituts, das in den 

1930er Jahren durchgängig zwischen fünfzig und sechzig Mitarbeiter beschäftigte, mit dem 

NS-Außenministerium und (das ist bisher nicht erforscht11) vermutlich auch mit anderen 

außenpolitisch aktiven Institutionen und Organisationen der Diktatur immer enger. Gleichwohl 

behielt es seine Selbständigkeit, nicht nur organisatorisch, sondern auch inhaltlich. Es war eine 

exkulpatorische Schutzbehauptung, wenn Bruns’ Nachfolger Bilfinger am 17. Juli 1947 vor der 

Spruchkammer in Heidelberg behauptete, sein Institut sei „im Kriege mehr oder weniger eine 

Filiale des Auswärtigen Amtes gewesen“.12 Solche Formeln sollten die eigene willige 

Selbstmobilisierung für die Diktatur kaschieren und zudem vergessen machen, dass das NS-

Herrschaftssystem keineswegs monolithisch war. 

Die zweifellos vorhandene Bindung an das Auswärtige Amt hatte sozialstrukturelle Folgen: 

Viele Mitarbeiter des Instituts wechselten in den diplomatischen Dienst oder gehörten 

gleichzeitig dem Auswärtigen Amt sowie den Stellen der Reichswehr an, die auch Fragen des 

Völkerrechts zu thematisieren hatten. Infolgedessen glich die Struktur des 

Völkerrechts-Instituts tendenziell der des diplomatischen Dienstes: Stärker als in anderen KWI 

waren unter den Mitarbeitern und Wissenschaftlichen Mitgliedern Adlige vertreten. Zudem 

„dominierte ein gewisser gesellschaftlicher Dünkel“.13 

Denunziation und Widerstand. Das Institut am Kriegsende 

Ein prominenter Adliger war Berthold Schenk von Stauffenberg, der zum Kreis um 

Stefan George gehört hatte und einer von dessen Nachlassverwaltern war. Von Stauffenberg 

hatte eine erste Gesamtdarstellung des internationalen Prozessrechtes verfasst, arbeitete bereits 

1929/30 kurzzeitig am Völkerrechts-Institut und wurde, gerade 30 Jahre alt geworden, am 

25. Juni 1935 dort zum Wissenschaftlichen Mitglied ernannt. Am 1. April 1937 avancierte von 

Stauffenberg zum Leiter der neu eingerichteten Abteilung für „Kriegs- und Wehrrecht“. Als 

Experte für Seekriegsrecht wurde von Stauffenberg Ende 1939 in das Oberkommando der 

 

10 Telschow (Fn. 9), 52. 
11 Innerhalb des Forschungsprogramms der MPG-Präsidentenkommission zur Geschichte der Kaiser-Wilhelm-

Gesellschaft im Nationalsozialismus war das Institut leider nicht Gegenstand eines eigenständigen 

Forschungsprojektes. Der Aufsatz von Hueck (Fn. 2) bietet allerdings wichtige Eckpflöcke für ein künftiges 

Projekt. 
12 Zitiert nach: Richard Beyler, „Reine Wissenschaft“ und personelle Säuberungen. Die Kaiser-Wilhelm-/ Max-

Planck-Gesellschaft 1933 und 1945, Berlin: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften 2004, 30 

f. 
13 Hueck (Fn. 2), 510. 
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Marine berufen und war seitdem nur noch selten im Berliner Völkerrechts-Institut. Er blieb aus 

einer hochkonservativen Haltung heraus dem Dritten Reich „bis in die Kriegsjahre hinein 

verpflichtet“, ehe er sich ab 1941/42 – nach dem Überfall auf die Sowjetunion und dem 

offensichtlichen Bruch mit allen völker- und kriegsrechtlichen Regelungen – dem 

Konservativen Widerstand anschloss. Nach dem Attentat seines Bruders Claus auf Hitler wurde 

er verhaftet und am 10. August 1944 hingerichtet. Zur Widerstandsbewegung des 20. Juli 1944 

gehörte auch Helmuth Graf James von Moltke; auch er war seit Kriegsbeginn in der 

„Beratungsstelle für Völkerrecht“ im „Amt Ausland/Abwehr“ des Oberkommandos der 

Wehrmacht beschäftigt und wurde am 2. Februar 1945 hingerichtet. 

Von Stauffenbergs und von Moltkes Tätigkeit für das Völkerrechts-Institut machten aus dem 

KWI „nicht eine Institution der Widerstandsbewegung des 20. Juli 1944“ (Hueck).14 Dass 

mindestens in den letzten Kriegsjahren die Atmosphäre am KWI von Denunziantentum und 

Misstrauen geprägt war, illustriert die ‚Affäre Wengler’: Wilhelm Wengler, der in der 

Bundesrepublik als einer der renommiertesten Universitätslehrer für internationales Recht und 

Rechtsvergleichung galt, war von 1933 bis 1938 Referent zunächst am KWI für ausländisches 

und internationales Privatrecht gewesen und wechselte dann ans Völkerrechts-Institut. 

Wengler, der im Herbst 1942 – ohne wie die Vorgenannten seine Tätigkeit für das KWI 

aufzugeben – als Referent für Völkerrecht zum Oberkommando der Wehrmacht sowie zur 

Kriegsmarine abgeordnet wurde, blieb dort in Kontakt mit seinen Kollegen von Moltke und 

von Stauffenberg. Im Oktober 1943 denunzierte der am Völkerrechts-Institut beschäftigte 

wissenschaftliche Mitarbeiter und gleichzeitige „Vertrauensmann des Sicherheitsdienstes am 

Institut“ Herbert Kier Wengler wegen „defätistischer Äußerungen“. Am 14. Januar 1944 wurde 

Wengler von der Gestapo verhaftet. Er hatte im Unterschied zu von Moltke und 

von Stauffenberg ‚Glück im Unglück’: Mitte November 1944 wurde Wengler zur Wehrmacht 

eingezogen und überlebte den Krieg.15  

Schon vorher, ab Sommer 1944, hatte das Institut begonnen, seine Aktivitäten wegen immer 

massiverer Luftangriffe in Außenstellen innerhalb Berlins zu verlegen. Teile der Bibliothek 

wurden in das Berliner Umland ausgelagert. Am 3. Februar 1945 wurden Räumlichkeiten des 

Völkerrechts-Instituts im Stadtschloss zerstört und auch der größte Teil der Bibliothek sowie 

der Akten vernichtet; der Rest wurde im Privathaus von Viktor Bruns untergebracht. 

Nachfolger von Bruns als KWI-Direktor war am 1. November 1943 Carl Bilfinger geworden, 

von 1924 bis 1935 Professor für Staats- und Völkerrecht in Halle, von 1935 bis 1943 in 

Heidelberg. Umstritten war Bilfinger während der Nachkriegszeit aufgrund seiner politischen 

Belastung im Dritten Reich. Die Folge waren heftige vergangenheitspolitische Turbulenzen. 

Bilfinger musste sein Amt Anfang Juli 1946 niederlegen und sich erst einmal durch ein 

 

14 Hueck (Fn. 2), 522. 
15 Ausführlich zu dieser Affäre: Hachtmann (Fn. 2), Bd. 2, 1147-1156. 
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Entnazifizierungsverfahren „weißwaschen“ lassen. Die kommissarische Leitung des zunächst 

der Deutschen Forschungshochschule in Berlin angegliederten Völkerrechts-Instituts 

übernahm Karl von Lewinski.16 Vom 18. März 1949 bis Anfang 1954 leitete Bilfinger erneut 

das Institut, nun als Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 

das seinen Sitz in Heidelberg, der Heimatstadt Bilfingers, nahm. Demokratische Juristen und 

Politiker wie Adolf Grimme hielten die erneute Berufung Bilfingers zum Direktor des 

Völkerrechts-Instituts aufgrund von dessen NS-Belastungen für einen „ernsten politischen und 

sachlichen Fehler“.17 Der NS-Verfolgte Gerhard Leibholz und viele andere kritisierten die 

Entscheidung noch schärfer. Der MPG-Senat setzte sie dennoch durch. Erst die Ernennung 

Hermann Moslers am 29. Januar 1954 markiert den Bruch mit der NS-Vergangenheit des 

Instituts. 

 

 

 

 

16 Von Lewinski (1873-1951) vertrat von 1922 bis 1931 das Deutsche Reich bei den Reparationsverhandlungen in 

Washington D.C. Danach war er bis 1945 als Rechtsanwalt in Berlin tätig. 
17 Adolf Grimme an Otto Hahn, 14. Juli 1950, zitiert nach: Beyler (Fn. 12), 33; Zu den weiteren Kritiken an der 

erneuten Berufung Bilfingers: Vgl. Felix Lange, Carl Bilfingers Entnazifizierung und die Entscheidung für 

Heidelberg. Die Gründungsgeschichte des völkerrechtlichen Max-Planck-Instituts nach dem Zweiten Weltkrieg, 

ZaöRV 74 (2014), 697-731, 721 ff. 
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